
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) für Schwimmkurse 
 
1. Geltungsbereich 
 
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle Verträge über Schwimmkurse 
zwischen der Stadt Bad Düben und dem jeweiligen Teilnehmer bzw. dessen gesetzlichen Vertreter. 
Mit der Anmeldung zu einem Schwimmkurs erkennt der Teilnehmer bzw. dessen gesetzlicher 
Vertreter diese AGB verbindlich an. Eine Teilnahme am Kurs ist nur nach Anerkennung dieser AGB 
möglich. 
 
2. Vertragsgegenstand 
 
Gegenstand des Vertrages ist die Durchführung der von der Stadt Bad Düben angebotenen und 
buchbaren Schwimmkurse. 
 
3. Anmeldung 
 
Die Anmeldung zu den Schwimmkursen erfolgt schriftlich über das Anmeldeformular auf der 
Homepage oder persönlich. 
Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. 
Nach erfolgreicher Anmeldung erhalten die Erziehungsberechtigten eine Anmeldebestätigung per E-
Mail. Sollte keine E-Mail-Adresse vorhanden sein, erfolgt die Bestätigung in schriftlicher Form. 
 
4. Zahlungsbedingungen 
 
Die gesamte Kursgebühr ist vor Kursbeginn zu entrichten. 
Nach der Anmeldebestätigung wird eine Rechnung über die Kursgebühr ausgestellt. Der 
Rechnungsbetrag ist nach Erhalt der Rechnung sofort fällig. Die Teilnahme am Kurs ist nur möglich, 
wenn die Kursgebühr vollständig bezahlt wurde. 
 
5. Rücktritt / Abmeldung 
 
5.1  Eine Abmeldung vom Kurs ist bis spätestens 7 Tage vor Kursbeginn möglich. 
5.2 Bei einer Abmeldung bis zu 7 Tage vor Kursbeginn ist der Rücktritt kostenfrei möglich. 
5.3  Bei späterem Rücktritt kann eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 20,00 € erhoben werden. 
5.4  48 Stunden vor Kursbeginn ist ein Rücktritt nicht mehr möglich. In diesem Fall ist die volle 

Kursgebühr zu entrichten. 
5.5 Der Rücktritt muss schriftlich erfolgen. 
 
6. Krankheit oder Nichterscheinen des Teilnehmers 
 
Bei Krankheit oder Nichterscheinen des Teilnehmers besteht kein Anspruch auf Rückerstattung der 
Kursgebühr. Ein Anspruch auf das Nachholen versäumter Kursstunden besteht grundsätzlich nicht. 
 
7. Kursausfall durch den Veranstalter 
 
Sollte eine Kursstunde aufgrund unvorhersehbarer Ereignisse (z. B. technischer Defekte, Krankheit 
der Kursleitung oder andere zwingende Gründe) ausfallen, wird die entsprechende Kursstunde zu 
einem späteren Zeitpunkt nachgeholt. 
 
 
 
 



8. Mindestteilnehmerzahl 
 
Ein Schwimmkurs findet nur statt, wenn die erforderliche Mindestteilnehmerzahl von 5 Kindern 
erreicht wird. 
Wird diese nicht erreicht, behält sich die Stadt Bad Düben vor, den Kurs abzusagen. Bereits gezahlte 
Kursgebühren werden in diesem Fall vollständig erstattet. 
 
9. Haftung 
 
9.1  Die Teilnahme an den Schwimmkursen erfolgt auf eigene Gefahr. 
9.2 Für Verletzungen, Unfälle oder Schäden vor Beginn und nach Ende der Kurseinheiten wird keine 

Haftung übernommen. Dies gilt auch für den Verlust oder die Beschädigung von Garderobe und 
mitgebrachten Gegenständen. 

9.3  Die Aufsichtspflicht für die Kinder liegt außerhalb der Kurszeiten bei den 
Erziehungsberechtigten. 

 
10. Ablauf und Verhalten im NaturSportBad 
 
10.1 Die Kinder werden am Eingang des NaturSportBad von der Kursleitung abgeholt und nach 

Beendigung der Kursstunde zu den Umkleiden zurückgebracht. 
10.2 Das NaturSportBad darf nur gemeinsam mit der Kursleitung betreten werden. 
10.3 Die Erziehungsberechtigten sorgen dafür, dass die Kinder vor und nach dem Unterricht nicht 

eigenständig ins Wasser gehen. 
10.4 Die jeweils gültige Hausordnung des NaturSportBad ist einzuhalten. 
10.5 Während des Kurses darf jedes teilnehmende Kind von einer Begleitperson kostenfrei begleitet 

werden. 
 
11. Gesundheit der Teilnehmer 
 
Mit der Anmeldung bestätigen die Erziehungsberechtigten, dass das teilnehmende Kind 
gesundheitlich zur Teilnahme am Schwimmkurs geeignet ist und keine ansteckenden Krankheiten 
vorliegen. 
Sollte während der Kursdauer eine Erkrankung auftreten, die eine Teilnahme am Kurs ausschließt, ist 
die Kursleitung darüber zu informieren. 
 
12. Schlussbestimmungen 
 
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise 
unwirksam sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen davon unberührt. 


